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Positionspapier

Für einen Masterplan Soziale Beschäftigungsunternehmen: 

„HARTZ  plus“  statt  „HARTZ pur“

Durch die aktuellen Entwicklungen der Hartz - Reformen und durch die Prüfpraxis von Finanzämtern sind derzeit Erwerbsarbeitsplätze für „chancenlose Arbeitslose“  in sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System bedroht.   Vertreter und Vertreterinnen sozialer Beschäftigungsunternehmen haben sich deshalb auf folgendes Positionspapier verständigt, das mit den politischen EntscheidungsträgerInnen auf allen politischen Ebenen intensiv kommuniziert werden soll. Ziel ist es, Erwerbsarbeitsplätze in sozialen Beschäftigungsunternehmen ( in Deutschland über 500.000 ) für „chancenlose Arbeitslose“   zu sichern und angesichts der anhaltenden Langzeitarbeitslosenproblematik möglichst weitere zu schaffen. 

Heidelberg,  im April  2003

Wolfgang Gallfuß

Geschäftsführer der Equal-Entwicklungspartnerschaft BeSt 3s e.V. 

Dieses Positionspapier wird unterzeichnet von:

Sozialen Beschäftigungsunternehmen in der  Equal-Entwicklungspartnerschaft BeSt 3S e.V. bzw.  in der Arbeitsgemeinschaft Drittes System Deutschland:  

GrünBau gGmbH Dortmund, DIE WERKSTATT gGmbH Heidelberg,  QAD gGmbH Dresden, Steremat afs Gmbh Berlin ;  Verein für soziale Heimstätten in Baden – Württemberg e.V.  - Erlacher Höhe ; Verbund für Beschäftigung Heidelberg e.V. ; IFA gGmbH Heidelberg ; VBI e.V. Heidelberg)  JUSTLAND gGmbH Straubing  und Jobfit Heidelberg e.V.
I. Vorbemerkung
Wenn im folgenden von sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System die Rede ist, so werden darunter Betriebe verstanden, die  „chancenlose Arbeitslose“   in  Erwerbsarbeit integrieren.  Dieses Ziel wird durch eine doppelte Geschäftsstrategie erreicht:

· Soziale Beschäftigungsunternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen auf dem allgemeinen Markt an; sie sind somit Teil der marktorientierten Wettbewerbswirtschaft ( Wirtschaftliche Orientierung ) 

· Diese Marktbeteiligung dient der befristeten und unbefristeten Beschäftigung „chancenloser und leistungseingeschränkter Arbeitsloser“ , der sozialen Integration dieser Personengruppe sowie der Sicherung der persönlichen Würde über die Teilnahme an Erwerbsarbeit. Soziale Beschäftigungsunternehmen sind damit Teil der aktivierenden Sozial- , Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik. (Soziale Orientierung ) 

Aber: Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System sind nur ein Teil der Unternehmenslandschaft im 3.System. Es gibt darüber hinaus noch eine Vielfalt anderer Unternehmenstypen, deren vorrangiger  Zweck nicht auf die  Beschäftigung von „chancenlosen Arbeitslosen“ , sondern auf  andere gemeinwesenorientierte  Zielsetzungen  gerichtet ist. Über  diese sozialen Unternehmungen werden in diesem Positionspapier keine Aussagen gemacht. 

II. Forderungen zur Behebung aktueller und drängender  Probleme von sozialen Beschäftigungsunternehmen

1. „ Hartz plus“ statt „Hartz-pur“ :  Im Fokus der Hartz-Reformen stehen derzeit hauptsächlich die vermittelbaren Arbeitslosen. „Chancenlose Arbeitslose“  schätzt  „Hartz“ als nichtvermittlungsfähig und dabei als „nichterwerbsfähig“ ein. 

Sie  werden beim derzeitigen  Hartz – Konzept  vernachlässigt und fallen möglicherweise aus der künftigen arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Förderung heraus.  Soziale  Beschäftigungsunternehmen haben sich den letzten 20 Jahren  gerade um diese Gruppe der „chancenlosen Arbeitslosen“ gekümmert und dabei  erfolgreiche  sozialunternehmerische Strukturen entwickelt, die zu  guten sozialen Integrationserfolgen bei dieser Zielgruppe geführt haben. Diese Strukturen werden auf dem Hintergrund des bis jetzt vorliegenden Hartz – Konzeptes,   durch die aktuelle Förderpraxis der Arbeitsverwaltungen, von Bundesländern sowie der Kommunen bedroht. Die unterzeichnenden sozialen Beschäftigungsunternehmen schlagen deshalb vor, dass das „Konzept Hartz - pur“ zu einem Konzept „Hartz plus“ erweitert wird. „ HARTZ plus“  sollte vor allem die Situation der chancenlosen Langzeitarbeitslosen verbessern. Die sozialen Beschäftigungsunternehmen  streben eine rasche politische Entscheidung an, um zu verhindern, dass bei Durchsetzung von  „Hartz pur“ die vorhandenen Angebote der sozialen Beschäftigungsunternehmen nachhaltig bedroht werden oder sogar vom sozialen Dienstleistungsmarkt verschwinden.

2. „Steuerliches Moratorium soziale Beschäftigungsunternehmen“ :  Zur Vermeidung von aktuellen steuerrechtlichen Gefährdungen von sozialen Beschäftigungsunternehmen und Integrationsfirmen  ist ein sofortiges „Steuerliches Moratorium soziale Beschäftigungsunternehmen“, veranlasst vom Bundesfinanzministerium, notwendig.  Zur Zeit prüfen viele  Finanzämter, die Gemeinnützigkeit dieser Unternehmen mit dem Ergebnis, dass die Gemeinnützigkeit entzogen wird . Es entstehen  Umsatzsteuernachforderungen in existenzbedrohender Höhe, die Betriebe sind dadurch sehr gefährdet. Notwendig ist eine Änderung der Abgabenordnung, die auch Dauerarbeitsplätze für chancenlose Arbeitslose in sozialen Beschäftigungsunternehmen zulässt.

III. Grundsätzliche Forderungen von sozialen Beschäftigungsunternehmen

1. Aktivierende statt passivierende Arbeitsmarktpolitik: Für Menschen, die am Arbeitsmarkt aufgrund Alters oder persönlicher Probleme wie Qualifikationsmängel, Sprachprobleme, Krankheit, Behinderung etc. ausgegrenzt werden, müssen Alternativen zur erzwungenen Passivität geschaffen werden – Soziale Beschäftigungsunternehmen wollen Ausgrenzung verhindern und soziale Integration fördern !  Arbeitslose Menschen müssen in die Lage versetzt werden, sich ihren Lebensunterhalt wenigstens anteilig, möglichst aber weitgehend selbst zu verdienen. Dies ist ein wesentliches gesellschaftliches und soziales Ziel von sozialen Beschäftigungsunternehmen.  Deshalb bieten  Soziale  Beschäftigungsunternehmen  in der Regel sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse und nur im Ausnahmefall andere Formen der Beschäftigung an. Das sozialversicherungspflichtige Entgelt sollte durch einen Mindesttarif mit der Option der leistungsgerechten Anpassung nach oben geregelt sein.

2.  Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor:  Aktivierende und sozial gestützte Beschäftigung ist als volkswirtschaftlich sinnvolle, humane Alternative auszubauen. Dies erfordert einen öffentlich geförderten, verlässlich finanzierten Beschäftigungssektor. Arbeitslose, die länger als 1 Jahr arbeitslos sind, sollen  ein Beschäftigungsangebot  in sozialen Beschäftigungsunternehmen erhalten. Passivleistungen der Bundesanstalt  sollten in Aktivleistungen umgewandelt werden,  Optional  könnte ein  „Beschäftigungsgutschein“ angeboten werden . Schaffung eines eigenständigen Leistungsrechtes  für aktivierende und sozial gestützte Beschäftigung.  

3. Zur Finanzierung  von sozialen Beschäftigungsunternehmen
Soziale Beschäftigungsunternehmen kombinieren  wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche  Ressourcen und Kompetenzen zur Sicherung von Erwerbsarbeit für „chancenlose Arbeitslose“ . Diese Ressourcenkombination schlägt sich auch in folgenden Finanzierungsformen nieder, die in Zukunft systematisch entwickelt werden sollten:

a. Soziale Beschäftigungsunternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt an und finanzieren darüber einen großen Teil ihrer betrieblichen Kosten: Grundlage des wirtschaftlichen und sozialen Erfolges  von sozialen Beschäftigungsunternehmen  ist  deshalb eine ausreichend bezahlte, gesellschaftlich nützliche und sozial sinnvolle Arbeit sowie die marktgerechte und qualifizierte Erledigung von Aufträgen. Dieses Ziel soll auch durch öffentliche Investitionsprogramme  unterstützt werden, wobei gesicherte Auftragsquoten zur Sicherung von Erwerbsarbeitsplätzen  für  „chancenlose Arbeitslose“ zu integrieren sind.  Jenen Kommunen, die zusätzlich ein solches beschäftigungspolitisch gebundenes Investitionsprogramm auflegen, sollte  eine Kofinanzierung angeboten werden, die wiederum an die örtliche Langzeitarbeitslosenquote gebunden ist. Alle ordnungspolitischen und steuerrechtlichen Beschränkungen für soziale Beschäftigungsunternehmen, die volle Marktbeteiligung verhindern, müssen parallel dazu beseitigt werden. Von zentraler Bedeutung dabei ist auch die unbeschränkte Teilnahme  sozialer Beschäftigungsunternehmen an öffentlichen Ausschreibungen ( VOB und VOL ).

b. Minderleistungsausgleich:  Wettbewerbsorientierte Marktorientierung mit leistungseingeschränkten Arbeitslosen gelingt nur, wenn dieser Marktnachteil durch einen öffentlich finanzierten, pauschalierten Minderleistungsausgleich ausgeglichen wird. Der Minderleistungsausgleich im ersten Jahr der öffentlich geförderten Beschäftigung sollte nach dem Prinzip „ 1+1“ gefördert werden: Die sozialen Beschäftigungsunternehmen erhielten  das doppelte der durchschnittlichen Kosten der Arbeitslosigkeit pro Kopf  pro Monat . Bei unbefristeten Arbeitsplätzen für „chancenlose Arbeitslose“  ist der öffentliche geförderte Minderleistungsausgleich im Einzelfall  und nach nachgewiesenem Aufwand zu berechnen. 

c. Soziale Beschäftigungsunternehmen erbringen eine im öffentlichen Interesse liegende sozialintegrative Dienstleistung für „chancenlose Arbeitslose“.  Diese Dienstleistung  erfordert  einem betrieblichen Aufwand, der  leistungsorientiert  durch die öffentliche Hand finanziert werden muss. Zu den obligatorischen, sozialintegrativen Grundleistungen sozialer Beschäftigungsunternehmen gehören mindestens:
· Zielgerichtete personenbezogene  Entwicklungsplanung innerhalb der ersten beiden Beschäftigungsjahre

· Qualifizierung

· Begleitende soziale Hilfen und Beratung bei einfachen sozialen Problemlagen ( z.B. Begleitung überschaubarer Entschuldungsprozesse, allgemeine Sozialberatung.......)

Diese Leistungen sollten  in einem standardisierten Entgeltkatalog ( Hartz 1+1 plus ) dargestellt und pauschaliert an die sozialen Beschäftigungsunternehmen bezahlt werden.
4.  Öffentliche Kontrolle und Transparenz:  Ein wichtiger Grundsatz sozialer Beschäftigungsunternehmen ist  die  öffentliche Berichterstattung über ihre sozialunternehmerische Tätigkeit. Sie nehmen  an  neu einzurichtenden Benchmarkings zwischen sozialen Beschäftigungsunternehmen  teil, damit sich  „best practice Modelle“ durchsetzen. Öffentliche Reportingsysteme ( z.B. Sozial Audit oder Balanced Scorecard), sollen Auskunft geben über 
· die sozialen Erfolge des geförderten Betriebes 

· die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

· die Schaffung von unbefristeten Arbeitsplätzen

· die Vermittlungs- und Integrationserfolge  

· die kostengünstigsten Modelle

· die volks- und beschäftigungspolitischen Effekte  usw. 

Mittelfristig  sollten nur solche Betriebe als soziale Beschäftigungsunternehmen  ( mit eigenem  rechtlichem  Status ) anerkannt werden, die an einem solchen Benchmarking teilnehmen. Der Vergleich soll sicherstellen, dass ein konstruktiver Wettbewerb zwischen verschiedenen Formen des sozialen Unternehmertums entsteht. 

5.  Ziel ist es, für einen „Masterplan Soziale Beschäftigungsunternehmen:  Hartz +„  auf der politischen Ebene zu werben. Dazu brauchen  die sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System sach- und fachkundige Gesprächspartner auf der politischen und der ministeriellen Ebene, die ein Verständnis für die Funktions- und Arbeitsweise von sozialen Beschäftigungsunternehmen entwickeln  und als Mittler zwischen sozialunternehmerischer Praxis und politischer Entscheidungsebene auftreten können.
6. Anpassung der rechtlichen Normierungen  

a ) Soziale Beschäftigungsunternehmen müssen zu einem festen Bestandteil der sozialen Sicherung für chancenlose Arbeitslose werden.  Die Fähigkeit der effizienten Kombination von sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielen  zeichnet in spezifischer Weise  soziale Beschäftigungsunternehmen des Dritten Systems  aus. Diese besondere Kompetenz von sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System  muss  durch einen geeigneten rechtlichen und fiskalischen Rahmen erhalten, gestärkt und fortentwickelt werden. Es sollte  ein eigener Rechtsstatus „ Soziales Beschäftigungsunternehmen – z.B. Soziale  Gesellschaft des öffentlichen Rechts (SGdöR)  – „ begründet werden, der die verschiedenen Wesensmerkmale dieses neuen Unternehmenstyps rechtlich verankert  und den  ordnungspolitischen Status regelt. 

b) Folgende Rechtsgebiete sind besonders  tangiert:  

i. das Gesellschaftsrecht, damit das zivilgesellschaftlich organisierte soziale Unternehmertum von sozialen Beschäftigungsunternehmen aus dem rechtlichen Graubereich herauskommt; 
ii. das Steuerrecht, damit auch die unbefristete Beschäftigung von chancenlosen Arbeitslosen direkt und indirekt möglich wird; 
iii. das Öffentliche Vergaberecht, damit über öffentliche Aufträge örtliche Arbeitsplätze für chancenlose Arbeitslose gesichert werden können und schließlich 
iv. das Förderrecht, damit eine klare Rechtsgrundlage für die Vergütung von sozialintegrativen Dienstleistungen  im Sinne einer aktivierenden Sozial- und Beschäftigungspolitik möglich  wird. Außerdem ist ein Wettbewerbsausgleich für die sogenannte Minderleistung von „chancenlosen Arbeitslosen“ notwendig.
7. Struktur der JOBCENTER 

Die Jobcenter sind künftig eine wesentliche Steuerungsebene für die aktive Beschäftigungspolitik. Wir wünschen uns, dass bei der rechtlichen und faktischen Gestaltung der  JOBCENTER sowohl die kommunalen Belange , aber auch die zivilgesellschaftlichen  und fachpolitischen  Institutionen und Gruppen, die sich um die Lösung der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgeprobleme kümmern,  angemessen berücksichtigt werden. JOBCENTER sollten deshalb – angelehnt an die Vorschläge der Bertelsmannstiftung – in Form einer gemeinnützigen GmbH organisiert werden. Die Hauptgesellschafter sollten die Arbeitsverwaltung und die zuständige Kommune / Landkreis werden. Die zivilgesellschaftlichen und fachpolitischen Belange sollten in einem Beirat zusammenfasst werden.

8. Diese Forderungen sollen sich analog auch auf  den Bereich bzw. die Unternehmen der Jugendberufshilfe beziehen und entsprechend auf deren  Zielgruppe angepasst werden. Soziale Beschäftigungsunternehmen bieten in vielfältiger Weise berufsorientierende, berufsvorbereitende Massnahmen und betriebliche Ausbildungen für soziale benachteiligte Jugendliche an. Das Deutsche Jugendinstitut stellte in seiner Expertise fest, dass jene Angebote der Jugendberufshilfe am erfolgreichsten seien, die sehr eng an betriebliche , marktorientierte Strukturen angebunden sind und  die ein hohes berufspädagogisches Know-How im Umgang mit der Zielgruppe benachteiligte Jugendliche vorhalten. Soziale Beschäftigungsunternehmen bieten in der Regel diese Idealvoraussetzungen für eine betriebliche Ausbildung  Jugendlicher mit ungünstigen Lernvoraussetzungen . Die Auszubildenden in sozialen Beschäftigungsbetrieben sind dort durch den Zwang zur Erwirtschaftung von Eigenmittel mit berufsüblichen Leistungs- und Verhaltensanforderungen konfrontiert und werden durch ein fachpädgogisch geschultes und sozial motiviertes Fachpersonal bei der Bewältigung der Ausbildungsanforderungen professionell begleitet.  Diese effiziente Mischung wirtschaftlicher, zivilgesellschaftlicher und humaner Ressourcen und Kompetenzen sozialer Beschäftigungsunternehmen sollte bei künftigen Förderprogammen für Jugendliche mit ungünstigen Lernvoraussetzungen besser genutzt werden.
Heidelberg, im April 2003

Dieses Positionspapierwird mitgetragen von:

Sozialen Beschäftigungsunternehmen in der  Equal-Entwicklungspartnerschaft BeSt 3S e.V. bzw.  in der Arbeitsgemeinschaft Drittes System Deutschland:  GrünBau gGmbH Dortmund, DIE WERKSTATT gGmbH Heidelberg,  QAD gGmbH Dresden, Steremat afs Gmbh Berlin ;  Verein für soziale Heimstätten in Baden – Württemberg e.V.  - Erlacher Höhe ; Verbund für Beschäftigung Heidelberg e.V. ; IFA gGmbH Heidelberg ; VBI e.V. Heidelberg)  JUSTLAND gGmbH Straubing  und Jobfit Heidelberg e.V.
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